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OSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

An 
Bundesministerium für 
Bauten und Technik 
Abteilung 1.042 

Stubenring 1 
1011 Wien 

Betr. : Änderung des 
Ingenieurkammergesetzes 
BGBL 71/1969 

Datum: 

Ihre Zl.: 16.051/9-1042/86 

Sehr geehrte Herren! 

Z1. 45/87 

2 . .1\PR. 1987 

Der österr. Rechtsanwal tskammertag dankt für die Einladung 

zur Stellungnahme zur beabsichtigten Änderung des Ingenieur~ 

kammergesetzes, diese Änderung ist aufgrund des Erkenntnis­

ses des Verwaltungsgerichtshofes vom 12. Juni 1986, 

GZ 234/85, notwendig, womit § 29 Abs 3 dieses Gesetzes als 

verfassungswidrig aufgehoben wurde. Die Aufhebung erfolgte 

mit der Begründung, daß es für den Verordnungsgeber an der 

entsprechenden Determinierung im Gesetz fehlt. 

Zu dem vorliegenden Entwurf ergehen folgende 

A N R E GUN GEN : 

1) Im Absatz 1) endet der erste Satz wie folgt: 

11 allfällige Beschränkungen der Auszahlung und die 

Pflichten des Leistungsempfängers sind unter Bedachtnah­

me auf die in den §§ 27', 28 und 29 Abs 2 - 5 festgeleg­

ten Grundsätze in einem Statut festzusetzen." 
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Der Hinweis Absatz 2 - 5 erscheint unrichtig, weil der 

Absatz 2 nach dem Entwurf die Absatzbezeichnung 7 er­

häl t, und dieser Absatz ebenfalls eine Regelung durch 

das Statut vorsieht. Es soll te demgemäß richtig: "Ab­

satz 2 - 7" heißen. 

2) Unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 27 Abs 4 

leg. cit (r>1ittel für die Fonds) wird in Anpassung an die 

Diktion dieser Gesetzesstelle folgende sprachliche Ände­

rung der Absätze 2 und 3 des § 29 empfohlen: 

"2. Die Zivil techniker sind zu Leistungen an Versor­

gungs- und Sterbekassenfonds verpflichtet. 

Von den Leistungen an den Versorgungsfond sind Ziviltech­

niker deren Befugnis ruht, befreit." 

3) Wenn es auch der bisherigen Praxis entspricht, daß eine 

gänzliche oder teilweise 

pflicht den gänzlichen 

Befreiung von 

oder teilweisen 

der Beitrags­

Ausschluß der 

Zuwendung nach sich zieht, so entspricht diese Bestim­

mung nicht mehr dem nunmehrigen Sozialempfinden. Ein 

Kammermitglied, das aus Grü~den der Notlage nicht in der 

Lage ist, Bei tragsleistung im vollen Umfang zu erbrin­

gen, soll für diese Notlage nicht durch Entzug der 

Zuwendung bestraft werden. Die Wohlfahrtseinrichtungen 

der Ingenieurkammer sind zwar keine Versicherungseinrich­

tung im Sinne einer Sozial- oder Vertragsversicherung , 

sondern stellen eine Form der Selbsthilfe dar. Von einer 

Selbsthilfe kann aber nicht gesprochen werden, wenn in 

einem Notfall Zuwendungen ausgeschlossen sind. 

4) \venn kein Notfall vorliegt, sind die Mitglieder der 

Ingenieurkammer gern. Statut zur Beitragsleistung an den 

Fonds verpflichtet. Für den Fall, daß ein Mitglied 

diesen Verpflichtungen beharrlich nicht nachkommt, soll-

% 

12/SN-4/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



• 
r ' , 

- 3 -

te im Gesetz eine Sanktion geschaffen werden. 

Die oberste Berufungs- und Disziplinarkommission der 

Rechtsanwäl te am Sitz des OGH hat mi t Entscheidung vom 

6. 5. 1985 Bkd 134/84 ausgesprochen, daß durch die jah­

relange Nichtzahlung der dem Rechtsanwal tobliegenden 

Kammerbei träge und Umlagen für die Versorgungseinrich­

tung der Rechtsanwälte, der Beschuldigte sein Desin­

teresse an der weiteren Zugehörigkeit zum Rechtsanwalts­

stand zum Ausdruck bringt, und hat demgemäß die Strei­

chung von der Liste als sachgerechte Disziplinarstrafe 

ausgesprochen. Eine diesbezügliche gesetzliche Regelung 

erscheint erwägenswert. 

Wien, am 2.März 1987 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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